	Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Kristian Kühl
	Wintersemester 2011/12


Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene

Hausarbeit

Die U-Bahn wird in der Gemeinde G durch den Verkehrsbund (VB), eine Anstalt des öffentlichen Rechts, betrieben. In § 9 der Beförderungsbedingungen des VB heißt es:

	(1)
	Der Fahrgast ist zur Zahlung von erhöhtem Beförderungsentgelt verpflichtet, wenn er 

1. sich keinen gültigen Fahrausweis beschafft hat

2. sich einen gültigen Fahrausweis beschafft hat und ihn bei einer Kontrolle nicht vorzeigen kann,

3. seinen Fahrausweis nicht unverzüglich entwertet hat oder ihn entwerten ließ oder

4. den Fahrausweis auf Verlangen eines Kontrolleurs nicht vorzeigt oder aushändigt.


	(2)
	In den Fällen von Absatz 1 erhebt der Verkehrsbund ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 50,00 EUR.


	(3)
	Eine Verfolgung im Straf- oder Bußgeldverfahren bleibt unberührt.


Da es in dem Bundesland X, in dem die Gemeinde G liegt, kein Semesterticket gibt und der Student S Geld sparen will, benutzt er für gewöhnlich den gleichen Fahrausweis mehrmals. Den Stempelabdruck entfernt er dabei stets mit einem Lösungsmittel, so dass er kaum noch sichtbar ist. Der Fahrschein an sich bleibt dabei unversehrt. Vor jedem Fahrantritt stempelt er den so präparierten Ausweis erneut ab und zeigt diesen bei jeder Kontrolle vor. Damit hat er meist auch Erfolg, doch wurde S schon mehrfach von Fahrkartenkontrolleuren des VB ertappt.

Nichtsdestotrotz benutzt er auch am 10.01.2011 mit einem manipulierten Fahrausweis die U-Bahn. Auf die Aufforderung des beim VB angestellten Fahrkartenkontrolleurs F zeigt er diesem seinen Fahrausweis und vertraut darauf, dass dieser nichts bemerkt. Da F aber die Manipulation erkennt, weist er den S auf den Anspruch des VB auf Zahlung des erhöhten Beförderungsentgelts von 50,00 EUR hin. Da F jedoch früher selbst einmal studiert und er deshalb Verständnis habe, würde er die Sache unter Umständen auf sich beruhen lassen. Im Gegenzug müsse S allerdings umgehend 25,00 EUR an den F persönlich zahlen. F geht des Öfteren auf diese Weise vor, um das von ihm in seiner Freizeit geleitete rechtsextreme Jugendzentrum in der Gemeinde G zu finanzieren. S ist begeistert. Angesichts seines mehrmaligen Auffallens als „Schwarzfahrer“ in der Vergangenheit hat er berechtigte Befürchtungen, dass seine erneutes „Schwarzfahren“ den VB veranlassen würde, Strafanzeige gegen ihn zu erstatten. Zufrieden willigt er deswegen in den Vorschlag des F ein und zahlt ihm die vereinbarten 25,00 EUR. F hält sich an sein Versprechen und meldet den Vorfall gegenüber dem VB nicht.

Bei seinem nächsten Besuch des rechtsradikalen Jugendzentrums spendet F dem Verein V, der Träger des Jugendzentrums ist, 200,00 EUR, die er in jüngster Zeit durch private Absprachen mit „Schwarzfahrern“, also auch durch S, erhalten hat. Mit der Spende will er die Jugendarbeit des Vereins in der Gemeinde G fördern. Anstatt es aber für Vereinszwecke zu verwenden, zieht es der Vereinsvorsitzende M vor, seiner Ehefrau mit dem Geld zum Geburtstag eine Digitalkamera zu kaufen. 

Ein anderer Fahrgast hat aber den Vorgang bemerkt und ist nun empört. Er informiert daher den VB über das Verhalten des F, der seinerseits Anzeige gegen F und S erstattet.

In der Verhandlung gegen F wird dieser von der in rechtsextremen Kreisen aktiven Anwältin A verteidigt. Schon am ersten Prozesstag trägt A vor, das Gericht könne die Strafbarkeit ihres Mandanten nicht beurteilen, weil die Bundesrepublik Deutschland „als ein Organ der Fremdherrschaft“ nicht existiere. Bei einer Verurteilung ihres Mandanten mache sich der Richter R daher wegen Feindbegünstigung schuldig. Deswegen könne er auch zur Verantwortung gezogen werden. Beim nächsten Verhandlungstermin bezeichnet sie das Gericht als „mittelalterliches Inquisitionsgericht“, beschimpft den Richter als „Opportunisten“ und vergleicht das Verfahren mit den „Nürnberger Prozessen“. Als sie der Richter R auffordert, sich mit den Vorwürfen der Anklage zu befassen, wendet sich A an die anwesenden Zuhörer und bezeichnet das Verfahren gegen ihren Mandanten F als „Scheinprozess“, der darauf abziele, den „wahren deutschen Kräften in diesem Land einen Dolchstoß zu versetzen“. Nach vier Verhandlungstagen erstattet R Anzeige gegen A und lässt sie von der Verteidigerbank entfernen. Umgehend wird dem F ein neuer Pflichtverteidiger beigeordnet, der jedoch die Verurteilung seines Mandanten nicht verhindern kann. 

Wie haben sich S, F, M und A strafbar gemacht? 

Hinweise: 

1. Die Wirksamkeit der Beförderungsbedingungen des VB ist zu unterstellen. Delikte des 30. Abschnitts des StGB sind nicht zu prüfen.
2. Die Bearbeitung darf den Umfang von 20 DIN A4-Seiten (ohne Deckblatt, Inhalts- und Literaturverzeichnis, aber einschließlich Fußnoten) mit 1/3 Rand (rechts 6 cm; links 1 cm; oben und unten 2 cm), einem Zeilenabstand von 1 ½  und gewöhnlicher Schrift (Times New Roman o.ä., 12 Pt., normaler Zeichenabstand, keine enge Schriftform; Fußnoten 10 Pt. [die Fußnoten sind mit einfachem Zeilenabstand anzufertigen]) nicht überschreiten. Bei Umfangsüberschreitung besteht kein Korrekturanspruch, die Note kann herabgesetzt werden. 

3. Die Hausarbeit ist in schriftlicher Form in der ersten Übungsstunde am 12.10.2011 abzugeben. Eine Abgabe am Lehrstuhl Prof. Kühl ist nicht möglich.

4. Außerdem muss die Hausarbeit in Dateiform über das Internet eingereicht werden. Hierzu ist die Arbeit bis 16.00 Uhr am 12.10.2011 nach Maßgabe des Prüfungsamts hochzuladen: www.jura.uni-tuebingen.de/einrichtungen/pruefungsamt/onlineabgabe

5. Der schriftlich abzugebenden Ausarbeitung ist eine Erklärung über die selbstständige Erstellung der Hausarbeit beizufügen.
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